
Einführung - Digitale Alarmierung

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung
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Beratungsunterlage 2024/206
Kreisbrandmeister
Reick, Michael, Prof. Dr.
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m.reick@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Kreistag 11.10.2024 öffentlich Beschlussfassung

Der Kreistag stimmt den Zuschlagserteilungen über insgesamt
1.531.208,34 € (brutto) zur Einführung eines digitalen Alarmierungssystems für die
Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des
Katastrophenschutzes – vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den
Bereichsausschuss für den Rettungsdienstbereich Göppingen – wie folgt zu:

1. Los1 „digitale Alarmierungstechnik“ inkl. 2 Jahre Wartung für 549.348,86 € an
die Fa. EuroBOS GmbH

2. Los2 „Antennentechnik“ für 625.885,26 € an die Fa. Blickle Leitstellen &
Kommunikationstechnik GmbH & Co. KG

3. Los3 „Elektroinstallationen“ für 355.974,22 € an die Fa. EuroBOS GmbH

Der Landkreis ist gemäß den Vorgaben des Feuerwehrgesetzes (§ 4 Aufgaben der
Landkreise) verpflichtet, zur Alarmierung der Gemeindefeuerwehren geeignete
Kommunikationsnetze zu errichten und zu betreiben, sofern nicht solche des
Landes
hierfür verwendet werden können.

Zur weiteren Sach- und Rechtslage wird auf die beigefügten Beratungsunterlagen
2019/224 und 2022/031 verwiesen.

Am 14.03.2024 wurde durch die Kanzlei Menold Bezler Rechtsanwälte
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB das Vergabeverfahren mittels
Veröffentlichung der europaweiten Ausschreibung („europaweit im offenen
Verfahren nach VgV“) eröffnet, Nebenangebote wurden nicht zugelassen. Als
alleiniges Zuschlagskriterium wurde der Preis festgelegt, Kosten für Strom und
Wartung wurden mitberücksichtigt. Es erfolgte eine Aufteilung in Lose wie folgt:

- Los1: digitales Alarmierungssystem und Service während der Gewährleistung
- Los2: Antennentechnik
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- Los3: Elektroinstallation

Als Angebotsfrist wurde der 19.04.2024 festgelegt.

Im Zuge der Veröffentlichung kam es zu insgesamt 75 Bieterfragen, welche unter
Einbeziehung des Fachplaners und der Kanzlei Menold Bezler beantwortet wurden.
Dabei wurde auf Antrag die Angebotsfrist aus Gründen der Rechtssicherheit in zwei
Schritten bis zum 10.05.2024 verlängert.

Das Ausschreibungsverfahren führte zu folgenden Ergebnissen:

Los1 – „digitales Alarmierungssystem“
Es gingen 3 Angebote für das Los1 ein. Preisgünstigster Anbieter war die Fa.
EuroBOS GmbH mit 461.637,70 € netto / 549.348,86 € brutto inkl. den
Wartungskosten in den ersten beiden Jahren. Der Kostenrahmen der letzten
Kostenschätzung in Höhe von 570.000 € netto wird somit unterschritten.

Los2 – „Antennentechnik“
Für Los2 ging lediglich 1 Angebot von der Fa. Blickle Leitstellen &
Kommunikationstechnik GmbH & Co. KG ein. Dieses liegt bei 525.954,00 € netto /
625.885,26 € brutto. Der Kostenrahmen der letzten Kostenschätzung in Höhe von
780.000 € netto wird somit deutlich unterschritten.

Los3 – „Elektroinstallationen“
Im Zuge der Ausschreibung ging kein Angebot für das Los3 ein. Das Los wurde
daher erneut im Rahmen eines „Verhandlungsverfahrens ohne
Teilnahmewettbewerb nach VGV“ ausgeschrieben (beschränkte Ausschreibung). Es
wurden insgesamt 5 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, davon 3 aus dem
Landkreis Göppingen. Es ging jedoch lediglich ein Angebot der Fa. EuroBOS GmbH
für 299.138,00 € netto / 355.974,22 € brutto ein. Der Kostenrahmen der letzten
Kostenschätzung in Höhe von 190.000 € netto wird somit deutlich überschritten.

Dennoch soll eine Beauftragung aus den nachfolgend aufgeführten Gründen
erfolgen:

- Gesamtprojekt bewegt sich trotzdem im Kostenrahmen
- der hohe Preis lässt sich aufgrund von 2 Vergabeverfahren und nur einem

abgegebenen Angebot mit einer insgesamt schwachen Wettbewerbslage
erklären

- es ist daher nicht davon auszugehen, dass sich in einem weiteren
Vergabeverfahren ein günstigeres Angebot ergibt

- die Bindefrist bei den Losen 1 und 2 besteht nur bis 30.11.2024, es muss
davon ausgegangen werden, dass diese nicht weiter zu den aktuellen
Konditionen verlängert werden

Förderung des Feuerwehrwesens
Für die Einführung der digitalen Alarmierung wurde eine Zuwendung des Landes
nach VwV-Z-Feu für 45 DAU-Standorte in Höhe von 240.500 € beantragt und
bewilligt. Bei einer Ausführung mit den geplanten 41 DAU beträgt die Förderung
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die Gesamtkosten für das digitale Alarmierungssystem im Landkreis Göppingen
belaufen sich insgesamt auf voraussichtlich. 1.761.712,80 €.

Für die laufende Unterhaltung dieses digitalen Funknetzes werden jährliche Kosten
in Höhe von insgesamt rund 50.000 € geschätzt und eingeplant (1260050000 /
42710000).

Aus dem Haushalt 2023 wurden unter Auftrag 712600502100 und Kostenart
78312000 für die Einführung der digitalen Alarmierung 1.000.000 € als
Ermächtigungsübertrag in das Haushaltjahr 2024 übertragen. Weiterhin wurde für
das Haushaltsjahr 2025 800.000 € eingestellt. Es stehen somit ausreichend
Haushaltsmittel zur Verfügung.

Nach bisherigem Kenntnisstand werden die Kostenträger des Rettungsdienstes
aufgrund dessen Mitnutzung die Hälfte der Gesamtkosten sowie der
zukünftigen laufenden Kosten für die digitale Alarmierung übernehmen. Der

220.500 €, diese kann nach Abschluss der Maßnahme ausbezahlt werden.

Honorar Fachplaner
Die Fa. Hunsdorfer Consulting wurde ursprünglich für 105.771,98 € (brutto) mit der
Fachplanung beauftragt. Dieser Beauftragung lag eine Kostenberechnung aus dem
Jahr 2019 über rund 1,2 Mio. € inkl. der Fachplanung zu Grunde. Aufgrund der
aktualisierten Kostenrechnung aus dem Jahr 2022 erhöhen sich die Kosten der
Fachplanung gem. der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
(HOAI) auf 180.177,26 €. Diese Erhöhung war in der letzten Beratungsunterlage
2022/031 noch nicht berücksichtigt. Die Gesamtkostenschätzung hat sich jedoch
trotzdem von 1.988.416,77 € auf 1.761.712,80 € verbessert, siehe nachfolgende
Kostenkalkulation.

Aktuelle Kostenkalkulation (Brutto-Werte)
Vergabe Los 1 bis 3: 1.531.208,34 €
Fachplaner: 180.177,26 €
Statikberechnungen: 1.713,60 €
Vergabeanwalt (Beauftragung planbare Leistungen): 13.613,60 €
Vergabeanwalt (geschätzte Mehrkosten): 35.000,00 €

1.761.712,80 €
abzgl. hälftige Kostenerstattung Rettungsdienst: - 880.856,40 €
abzgl. Landeszuwendung: - 220.500,00 €

660.356,40 €

Eine Nutzung anderer Alarmierungsdienste ist für die Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) nicht ausreichend sicher und nicht ausreichend
leistungsfähig. Nahezu alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg haben daher
schon auf die digitale Alarmierung umgestellt.



- 4 -

Bereichsausschuss für den Rettungsdienstbereich Göppingen entscheidet hierüber
in Kürze.

Zudem erhält der Landkreis voraussichtlich einen Zuschuss in Höhe von 220.500 €
gem. der Zuwendungsrichtlinie für das Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu).

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht
berührt


